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Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,
Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

  Herrn Abgeordneten Lars Bocian (CDU)

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/18850
vom 15. April 2024
über Modulare Unterkunft für Flüchtlinge (MUF) in der Kirchstraße
________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wann wird die Modulare Unterkunft für Geflüchtete (MUF) in der Kirchstraße eröffnet?

Zu 1.: Die Unterkunft befindet sich derzeit noch im Bau, mit der Fertigstellung wird in wenigen
Wochen gerechnet. Die Inbetriebnahme kann voraussichtlich im III. Quartal 2024 erfolgen.
Wie üblich, führt das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) vor der
Inbetriebnahme einen Tag der offenen Tür in Abstimmung mit dem Bezirk durch. Bei dieser
Gelegenheit können sich Anwohnende und interessierte Bürgerinnen und Bürger über die
Unterbringung von Geflüchteten und die Räumlichkeiten der Unterkunft informieren.

2. Steht bereits fest, dass ausschließlich Familien mit Kindern einziehen werden, da die Einrichtung mitten in
einem Familienviertel errichtet wird?

Zu 2.: Über die Belegung der Unterkunft können erst zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
nähere Aussagen gemacht werden. Die Belegung von Gemeinschaftsunterkünften erfolgt
entsprechend des bestehenden Bedarfs der Verlegung von Geflüchteten aus der
Notunterbringung bzw. aus Aufnahmeeinrichtungen. Es ist jedoch nicht vorgesehen,
ausschließlich Familien mit Kindern in der Unterkunft unterzubringen.
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3. Wie lange ist die Belegung der MUF bis zum Nutzungswechsel geplant?

Zu 3.: Die Nutzung als Unterkunft für Geflüchtete ist entsprechend des abgeschlossenen
Mietvertrages zunächst für fünf Jahre vorgesehen. Es besteht die Möglichkeit der
zweimaligen Verlängerung des Vertrages um jeweils drei Jahre.

4. Wie ist der Betreuungsschlüssel für Sozialarbeiter in Stellen und in Stunden?

Zu 4.: Für die Gemeinschaftsunterkunft sind zwei Vollzeitstellen Sozialarbeit vorgesehen.

Berlin, den 30. April 2024

In Vertretung

Aziz B o z k u r t

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,
Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung


